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PRAXIS DER UNTERNEHMENSRESTRUKTURIERUNG
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FALLZAHLEN: STARUG & EIGENVERWALTUNG
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FALLZAHLEN: STARUG & INSOLVENZEN GESAMT
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Quellen: IfM Bonn, Creditreform, Statistisches Bundesamt

HOCHSCHULE MITTWEIDA

m2023 m2024

Jacobi



ZAHL DER UNTERNEHMENSINSOLVENZEN

DER VID (Christoph Niering, Vorsitzender des VID, Pressemitteilung v. 11.04.2025): ,Die
weltweiten Aktienkurse scheinen derzeit Achterbahn zu fahren. Die Insolvenzzahlen reagieren
darauf aber nicht so schnell. Der aktuelle Anstieg reicht noch lange nicht an die dramatischen
Zahlen der vergangenen Krisenjahre 2004 oder 2009 heran, mit in der Spitze von jahrlich mehr als
39.000 Unternehmensinsolvenzen.”

Das IWH (Steffen Miiller, Leiter der IWH Insolvenzforschung, dazu u.a. in: Wirtschaft im Wandel
2025, S. 5): ,Die Grafik zeigt klar, dass der Anstieg der Unternehmensinsolvenzen fast
ausschlielich auf Personen- und Kapitalgesellschaften zurtickzufluhren ist. Diese Gruppe erreichte
im vierten Quartal 2024 mit 4.215 Insolvenzen laut IWH-Insolvenztrend ein Niveau, das zuletzt im
dritten Quartal 2009 beobachtet wurde.*

Unternehmensinsolvenzen lassen sich in zwei Gruppen unterteilen: Kleinstunternehmen
(Einzelunternehmen, Freie Berufe, Kleingewerbe) sowie Personen- und Kapitalgesellschaften, die
in der Regel grofer sind. Diese Differenzierung ist entscheidend, da die zweite Gruppe
regelmalig fur 90% der insolvenzbetroffenen
Arbeitsplatze und 95% der betroffenen Forderungen steht (IWH).
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Zahl der Unternehmensinsolvenzen pro Quartal

Arzahl an Unterne hmensinsclvenzen
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Die Grafik zeigt Ergebnisse der amtlichen Statistik. Zahlen liegen vom ersten Quartal 2003 und bis zum dritten Quartal 2024 vor. Aktuellere
amtliche Zahlen gibt es noch nicht. Fiir das vierte Quartal 2024 werden Daten zu Personen- und Kapitalgesellschaften aus dem I[WH Insolvenztrend

gezeigt.
Quellen: Berechnungen und Darstellung des IWH.

HOCHSCHULE MITTWEIDA Jacobi



Krisenstadien

Grad der
Bedrohung
A
Insolven:
--------------------- Entstehung--------====-=ncu-2>
Krisenverlauf N Erkennung ----------mcmeeee

Krisenphase

stakeholderkrise  / Strotegickrise

Handlungsalternativen
b Handlungsdruck

Quelle: IDW S6 Rn. 62 zum Ganzen: Hermanns, ZInsO 2018, 2273 mwN

N

Hoedrohle baw.
verfehlte Zisle

> Zeit

HOCHSCHULE MITTWEIDA Jacobi



DIE HAFTUNG DER GESCHAFTSLEITUNG IN KRISE UND INSOLVENZ

— RELEVANTE ZEITRAUME —

- Hauptkrisenphasen: (1) Strategiekrise, (2) Ertragskrise, (3) Liquiditatskrise (drohende

bis eintretende Zahlungsunféhigkeit), (4) klare Insolvenzreife, (5) Insolvenzeréffnung, (6) ggf.
Masseunzulanglichkeit (Insolvenz in der Insolvenz)

- Krisenphase der klaren Insolvenzreife: Vorliegen von Zahlungsunfahigkeit oder
Uberschuldung

- Vor klarer Insolvenzreife (idR die Zahlungsunfahigkeit): keine Haftung nach § 15 b
InsO, auch nicht bei drohender Zahlungsunfahigkeit

- Ab Zahlungsunfihigkeit/Uberschuldung: Haftung nach § 15 b InsO, mit der
entscheidenden Differenzierung der pflichtméfl3ig oder der pflichtwidrig iSd Norm
handelnden Geschaftsleitung

- Nach Drei-/Sechswochenzeitraum von § 15 a InsO: regelmaldige Haftung nach § 15 b
InsO gegeben, sofern weder Sanierung umgesetzt noch Insolvenzantrag gestellt wurde

- Eigenverwaltung: § 276 a InsO (Ubernahme und Erweiterung von BGH, Urteil vom 26.4.2018 — IX ZR 238/17)
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DIE HAFTUNG DER GESCHAFTSLEITUNG IN KRISE UND INSOLVENZ
— RELEVANTE ZEITRAUME —

Drei-/Sechswochenfrist Insolvenzverschleppung Eroffnungsverfahren

§15aInsO

*Sanierungsbemuhungen * Sanierungsbemiihungen *Zustimmung eines vorlaufigen
oder Antragsvorbereitung: oder InsVerw:

*ja = privilegierte Zahlungen Antragsvorbereitung: *ja = privilegierte Zahlungen (+)
(+) « ob ja oder nein = -nein,hwgil nocl:Eh Eiclht beztellt,lt;ei
enain = mrivilas R vorheriger) Einhaltung des a-
%?}?mngg: I(Ifa)glerte privilegierte Zahlungen (ZeitraU|1g1es)= privilegigrte ;

) Zahlungen grds. (+), str.

* Notgeschaftsfuhrung =
max.im Rahmen der
alten BGH-Rspr. zulassig
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IDW-STANDARDS UNTERNEHMENSRESTRUKTURIERUNG

IDW S 6

- Feststellung der Fortfiihrungsfahigkeit:
Fortfuhrungsfahigkeit und Analyse evtl. Insolvenzgefahr.

- Beurteilung der Sanierungsfahigkeit: Prifung des
Potentials geeigneter Malinahmen, um das Unternehmen
wieder wettbewerbsfahig und renditefahig zu machen.

- Analyse der Krisenursachen: Detaillierte Untersuchung der
internen und externen Faktoren, die zur Krise gefuhrt haben.

- Entwicklung eines Sanierungskonzepts: Definition eines
Leitbilds fir das sanierte Unternehmen, Darstellung der
geplanten Mallnahmen und deren Auswirkungen auf die
Vermogens-, Finanz- und Ertragslage.

- Integrierte Finanzplanung: Erstellung einer integrierten
Planung, die Ertrags-, Bilanz- und Liquiditatsplanung umfasst,
um die finanzielle Stabilitat wahrend und nach der Sanierung
sicherzustellen.

- MaBnahmencontrolling: Einrichtung eines Systems zur
Uberwachung der Umsetzung der Sanierungsmalnahmen und
zur Anpassung bei Abweichungen.

- Transparenz und Nachvollziehbarkeit: Aus Sicht Dritter
(meist Banken) muss das Konzept ohne weitere Quellen aus
sich heraus verstandlich und nachvollziehbar sein,
insbesondere hinsichtlich der Annahmen und Prognosen.

IDW S 11

- Prufung der Insolvenzeroffnungsgriinde geman InsO:

Zahlungsunféhigkeit (§ 17 InsO): Eintritt, wenn ein Unternehmen
nicht in der Lage ist, mindestens 90 % seiner félligen Verbindlichkeiten
zu begleichen. Eine Zahlungsstockung liegt vor, wenn diese Liicke
innerhalb von drei Wochen geschlossen werden kann.

Drohende Zahlungsunfdhigkeit ( § 18 InsO): Prognose, dass das
Unternehmen voraussichtlich nicht in der Lage sein wird, seine
Zahlungsver, fIichtu_nﬂen zum Falligkeitszeitpunkt zu erfullen.
Prognosezeitraum idR: 24 Monate.

Uberschuldun%.(§ 19 InsOJ: Liegt vor, wenn das Vermdgen des

Unternehmens die bestehenden Verbindlichkeiten nicht mehr deckt und

I’v’ame E)osmve Fortbestehensprognose besteht. Prognosezeitraum: 712
onate.

- Methodik zur Feststellung der Zahlungsunfahigkeit:

Finanzstatus: Gegenuberstellung der falligen Verbindlichkeiten mit den
verfugbaren liquiden Mitteln zum Stichtag.

Finanzplan: Prognose der Liquiditatsentwicklung Gber einen Zeitraum
von drei Wochen, um zu beurteilen, ob eine bestehende Liquiditatslicke
geschlossen werden kann.

Liquiditatsplanung: Methode der Liquiditatsplanung oder mehrerer
Liquiditatsstatus (BGH v. 28.06.2022 — 1l ZR 12/21%

- Beriicksichtigung aktueller Gesetzgebung und Rechtsprechung

- Fallbezogene Verantwortung der Geschiftsleitung ( § 15 b InsO)
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© Vorphase bis zur Bestellung eines Sachverstandigen bzw. vorlaufigen Verwalters
(Sachwalter/Insolvenzverwalter):

© gerichtliche Ermittlungen zur Zulassigkeit des Insolvenzantrags

©  Nur der zulassige Antrag hindert/beendet die Strafbarkeit nach § 15 a InsO. Nur der zuldssige Antrag setzt das
Restrukturierungsverfahren in Gang (Bestellung Sachverstandiger/vorlaufiger Verwalter).

© Phase 1 bis Eroffnung eines Insolvenzverfahrens

°  Die maldgeblichen Schritte zur Restrukturierung eines Unternehmens finden idR in dieser ersten Phase des Verfahrens statt.

o Derzeit zwei Verfahrensarten nach InsO: Eigenverwaltung und Regelverwaltung. Grundlage: Liquiditats- und
Ertragsplanung anhand Unternehmenszahlen und Marktvergleich, Ansteuerung M&A-Prozess

© Insolvenzgeldvorfinanzierung. Mitarbeiterversammlungen. Verhandlungen mit Banken, Lieferanten, Kunden

© StaRUG: Restrukturierungsverfahren ohne Insolvenzgeld bei drohender Zahlungsunfahigkeit

©  Phase 2 nach Eroffnung eines Insolvenzverfahrens

o Unternehmensverkauf. Insolvenzplan. Forderungsprufung
o Vermogensverwertung. Auszahlungen an Glaubiger

©  Phase 3 nach Unternehmensverkauf oder Planentschuldung: weitere Vermégensverwertung,
Planuberwachung
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= Antragspflicht bei Zahlungsunfahigkeit oder Uberschuldung (§§ 17, 19 InsO)

= Eine Gesellschaft ist zahlungsunfahig, wenn:
= sie weniger als 90 Prozent ihrer falligen Verbindlichkeiten mit liquiden Mitteln decken kann und

= die Liquiditatslicke auch unter Einbeziehung der in den nachsten drei Wochen hinzukommenden
liquiden Mittel nicht geschlossen werden kann

Antragspflicht der Leitungsorgane (15a Abs. 1 S. 1 InsO)

B Grundsatz: jeder ist verpflichtet - belanglos, ob Gesamtvertretung besteht oder eine interne
Geschaftsverteilung existiert

B BGH: Jeder Geschaftsfuhrer ist permanent verpflichtet, die wirtschaftliche und finanzielle Lage des
Unternehmens zu kontrollieren; wird das Geld knapp, muss die Zahlungsfahigkeit anhand einer
Liquiditatsbilanz gepruft werden.

B Notfalls missen sich die Leitungsorgane bei Krisenanzeichen von einem fachkundigen Dritten (unter
Offenlegung aller Unterlagen) beraten lassen.
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B Ziel beider RestrukturierungsmafRnahmen

= Erhaltung der Kunden-/Lieferantenstruktur, Unternehmenserhalt, Erhalt der Arbeitsplatze, bestmdgliche

Glaubigerbefriedigung

B Ablauf Unternehmensverkauf

B e nach GroRe - Beauftragung eines M&A-Beraters zur Durchfiihrung des Verkaufsprozesses

B \erhandlungen mit den Vertragspartnern zur Ubernahme von Vertragen

B Ablauf Insolvenzplanverfahren
B \/erhandlungen mit Investoren/Information der Vertragspartner
B Planvorbereitung mit Unternehmen/Steuerberater
B Planeinreichung/Besprechung mit dem Insolvenzgericht

B Abstimmung der Glaubiger/Aufhebung des Insolvenzverfahrens

HOCHSCHULE MITTWEIDA

Jacobi



Prof. Dr. C. Alexander Jacobi | Rechtsanwalt | Partner

STAPPER
JACOBI .
SCHADLICH STAPPER | JACOBI | SCHADLICH

RECHTSANWALTE — PARTNERSCHAFT
Karl-Heine-Stralte 16, 04229 Leipzig
jacobi@stapper.in | www.stapper.in

Seminar der Hochschule Mittweida: Besondere Bankbetriebslehre

W. Holger Schmidt — Wirtschaftsprufer bei ADDVALUE - AUDIT N TAX
Andreas Woda — Vorstandsmitglied der Volksbank Leipzig
Claudia Huke - Senior Investment Managerin bei Wachstumsfonds Mittelstand Sachsen
Management GmbH & Co. KG und CFH Management GmbH

29. Februar 2026, Leipziger Volksbank



mailto:jacobi@stapper.in
http://www.stapper.in/

	Folie 1: Case Study Cargo AG – Was wäre wenn … Zahlungsunfähigkeit – Eigenverwaltung und Fremdverwaltung –  Prof. Dr. Christoph Alexander Jacobi  
	Folie 2: Praxis der Unternehmensrestrukturierung
	Folie 3: Blickwinkel der Beteiligten
	Folie 4: Fallzahlen: StaRUG & Eigenverwaltung
	Folie 5: Fallzahlen: StaRUG & Insolvenzen gesamt
	Folie 6: Zahl der Unternehmensinsolvenzen
	Folie 7
	Folie 8
	Folie 9: Die Haftung der Geschäftsleitung in Krise und Insolvenz – relevante Zeiträume –
	Folie 10: Die Haftung der Geschäftsleitung in Krise und Insolvenz – relevante Zeiträume –
	Folie 11: IDW-Standards Unternehmensrestrukturierung
	Folie 12: ABLAUF EINES INSOLVENZVERFAHRENS
	Folie 13: ANTRAGSPFLICHTEN
	Folie 14: UNTERNEHMENSVERKAUF INSOLVENZPLAN
	Folie 15: Seminar der Hochschule Mittweida: Besondere Bankbetriebslehre  W. Holger Schmidt – Wirtschaftsprüfer bei ADDVALUE - AUDIT N TAX Andreas Woda – Vorstandsmitglied der Volksbank Leipzig Claudia Huke – Senior Investment Managerin bei Wachstumsfonds 

